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kirchliche Aufklärung für dıe Theologie als Wissenschaft einen Tiefstand
sondergleichen bezeichnet. 8 zeigt 1ın außerst lesenswerten /ıtaten den
T1efstand der kirchlichen Aufklärungstheologie zuerst 1m allgemeinen ınd dann
1 besonderen. DIie damalige Wiıssenschaft Wr ZUT tellen Staatsdıirne de-
gradiert worden. In dieser Richtung wurde Kirchengeschichte und Kirchen-
recht vorgetragen. Die Dogmatık WAar: 11UL ine Akkomodation Al dıe
Philosophie, die ohnehin 1Ur eklektisch betrieben wurde. DiIie Unwversitäten
erscheinen als staatlıch bevormundete Drillanstalten. DIie Protfessoren mußten
geloben, am das vorgeschriebene Lehrbuch vorzulesen und Ja keın Wort
em JTexte des Lehrbuches beizufügen. Dazu kommt noch das vandalısche:
Verfahren DCL! dıie Klosterbibliotheken, das Sinken des Büchermarktes,,dıie schmähliche Flugschriftenliteratur; Faktoren, die CS geradezu unglaub-ich erscheinen lassen, daß ein katholischer, überhaupt ein objektiver, W/1S-
senschaftlicher Hıstoriker sich tür ine solche Wissenschaft begeistern kann.

welst quellenmäßig nach, daß die Aufklärung wesentlich rationalistisch,.direkt ungläubig W A}  - IS werden d1e einzelnen Universitäten gemustert:Bonn, AIr Maınz, Würzburg, Wiıen, Innsbruck, Freiburg, Salzburg, Ingol-
dıe
STa Tübıngen. annn werden dıe einzelnen Fächer geprüft. WIe sehr uch

Tax1s bereits Ol der I heorie beeinflußt ward, ersieht n1an daraus, daß:
amtsbrüderlicher Verkehr bestand zwıischen den Gieistlichen beider Kırchen
Katholische Priester halten verstorbenen Evangelischen Leichenreden, irauen
gyemischte Paare In evangelıschen Kırchen ; evangelısche (ijeistliche und
Lehrer beteiligen sich Al der Fronleichnamsprozession. DIie Predigt handelt
vielfach über Verkehr, Gewerbe, Ackerbau. Man wollte Abschaifung der
Fest- und astiage, der Messe, bestimmter kırchlicher Andachten, der Herz-
Jesu-Andacht, der Muttergottes- un Meiligenverehrung, der Bruderschaften,
des Rosenkranzes, der Weilhungen und Segnungen, des Breviers, des Öli-
ates und der (Orden 5E behandelt W esen, Vertreter und Dauer der
kırchliıchen Auftfklärung. ze19gt, welche Stellung das kirchliche Lehramt
der VOoON Merkle sehr verherrlichten Aufklärung gegenüber einnımmt. [)as.
ist der würdige Abschluß dieser Schrift, daß S1e als etzten und damıt auch
ausschlaggebenden Beweis dıe kirchliche Lehrautorität herbeIizieht. ine
roße Zahl aufklärerischer Schriften und sSentenzen sıind interdiziert. Zum

Schluß weist er Verfasser noch darauf hin, daß eine engebestehe zwischen den ein I1 Verwand  i den heeut QCodern isten. stigen „_kjrchlichen Aufklärern‘
alzburg.520  kirchliche Aufklärung für _ die Theologie. als Wissenschaft einen Tiefétandl  sondergleichen bezeichnet.  $ 3 zeigt in äußerst lesenswerten Zitaten den.  Tiefstand der kirchlichen Aufklärungstheologie zuerst im allgemeinen und dann  im besonderen.  Die damalige Wissenschaft war zur feilen Staatsdirne de-  gradiert worden. In dieser Richtung wurde Kirchengeschichte und Kirchen-  recht vorgetragen.  Die Dogmatik war nur eine Akkomodation an die  Philosophie, die ohnehin nur eklektisch betrieben wurde. Die Universitäten  erscheinen als staatlich bevormundete Drillanstalten. Die Professoren mußten  geloben, nur das vorgeschriebene Lehrbuch vorzulesen und ja kein Wort:  dem Texte des Lehrbuches beizufügen. Dazu kommt noch das vandalische:  Verfahren gegen die Klosterbibliotheken, das Sinken des Büchermarktes,.  die schmähliche Flugschriftenliteratur; Faktoren, die es geradezu unglaub--  lich erscheinen lassen, daß ein katholischer, überhaupt ein objektiver, wis-  senschaftlicher Historiker sich für eine solche Wissenschaft begeistern kann..  $ 4 weist quellenmäßig nach, daß die Aufklärung wesentlich rationalistisch,.  direkt ungläubig war. Es werden die einzelnen Universitäten gemustert:  Bonn, Trier, Mainz, Würzburg, Wien, Innsbruck, Freiburg, Salzburg, Ingol--  die'  stadt, Tübingen. Dann werden die einzelnen Fächer geprüft. Wie sehr auch  P  raxis bereits von der Theorie beeinflußt ward, ersieht man daraus, daß:  amtsbrüderlicher Verkehr bestand zwischen den Geistlichen beider Kirchen.  Katholische Priester halten verstorbenen. Evangelischen Leichenreden, trauen  gemischte Paare in evangelischen Kirchen; evangelische Geistliche und  Lehrer beteiligen sich an der Fronleichnamsprozession. Die Predigt handelt  vielfach über Verkehr, Gewerbe, Ackerbau.  Man wollte Abschaffung der  Fest- und Fasttage, der Messe, bestimmter kirchlicher Andachten, der Herz-  Jesu-Andacht, der Muttergottes- und Heiligenverehrung, der Bruderschaften,  des Rosenkranzes, der Weihungen und Segnungen, des Breviers, des Zöli-  bates und. der Orden.  8 5 behandelt Wesen, Vertreter und Daäuer der  kirchlichen Aufklärung. & 6 zeigt, welche Stellung das kirchliche Lehramt  der von Merkle so sehr verherrlichten Aufklärung gegenüber einnimmt. Das.  ist der würdige Abschluß dieser Schrift, daß sie als letzten und damit auch  ausschlaggebenden Beweis die kirchliche Lehrautorität herbeizieht.. Eine  roße Zahl aufklärerischer Schriften und Sentenzen sind interdiziert. Zum  Schluß weist der Verfasser noch darauf hin, daß eine enge  S  bestehe zwischen den ein:  $  n  Vergmgd_l  eutige  Modernisten.  Sfi_ä‘€l‘l . l„‘;kl1"r'(>:l'%lic‘h‘cn - A“£k!;ätern'  Salzburg.  ©: MC  T Ga.llus J4(y.fi„ér%é1s_ ‚ ;  €  Textgeschichte der Regula S. Benedicti von Lludrw‘i Fraone  2. Auflage. Herausgegeben von H. Plenkers. München 1910. (Abhand-:  lungen der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften;  gisc  und _ historische Klasse XXV 2.  v  x  philos.‘-philolo—  Die ‚Entwicklung, welche  i  die Textgeschichte der Regufä S. Benedicti  seit dem ersten Erscheinen der Abhandlung Traubes genommen hat, läßt:  sich _ folgendermaßen zusammenfassen: — 1. Die Simpliciushypothese wird  den Tatsachen nicht gerecht. — 2. Die Unterscheidung der zwei Textklassen,  der reinen und verderbten (interpolierten) Fassung, ist gesichertes Gut des.  Wissens. — 3. Die Reihe: Urexemplar — Normalexemplar — St. Gallen  914, die als glänzendstes Gestirn unter den Aufstellungen Traubes empor-  stieg, begegnet immer noch einigen Zweifeln. — Cuthbert Butler O.S. B., der ge-  lehrte Herausgeber der Historia Lausiaca, hat seine Bedenken noch nicht  ganz aufgegeben.  Seine Stellung ist näherhin diese: man verzeichnefe im  8. Jahrhundert in Montecassino eine kurze: Geschichte des Urexemplars. Ist  sie richtig? Man glaubte, dieses Urexemplar vor sich zu haben, als man  das Normalexemplar für Karl }d„ Gr. abschrieb. War_ € der fall? Traube:Gallus Gerteis,
Textgeschichte der Regula Benedicti vVvon BA Traub E

Auflage Herausgegeben VOIl Plenkers. München 1910 (Abhand-
lun en der kol bayerischen Akademie der Wissenschaften ;ISC und historische Klasse K philos.‘—philolo—

Die Entwicklung, welche dıe Textgeschichte der Reguf;i Benedicti
seıit dem ersten Erscheinen der Abhandlung Traubes hat, läßtsich. folgendermdßen zusammentassen : Die Simpliciushypothese ird
den Tatsachen nicht gerecht. Die Unterscheidung der Wwel Textklassen,der reinen und verderbten (interpolierten) Fassung, 1st gesichertes Gut des.
Wissens. 1e  el Urexemplar Normalexemplar St (jallen
914, die als gylänzendstes Gestirn unter den Auifstellungen Traubes INPDOT-stieg, begegnet immer noch einıgen Zweifeln. er‘Butler DB der SClehrte Merausgeber der 1STO0r12a Laustaca, hat se1InNe Bedenken noch nicht
' aufgegeben. Seine ellung ist näherhin diese : an verzeichnefe 1m

Jahrhundert in Montecassino i1ne kurze Geschichte des Urexemnplars. Ist
s1e richtig? Man glaubte, dieses Urexemplar VOT sich zu haben, als INa
das Normalexemplar für Karl (Cir. abschrieb. War der a TIraube-:
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bejaht beide Fragen unbedingt DIie Erzählung OIM Schicksal des (n
exemplars und das 11d das 111 der Hs 014 S{ (jallen vorliegt
schi1enen sıch wechselseitig Zzu unwıderstehlichen Argumente vereinı1gen
Butlel 1st yew1ß miıt CGirund VEL! die iNTeren Bewelsmittel e{iwas m16-
trauisch verlegt also den Schwerpunkt die aubßere Selite der Textge-
schichte Und dıe (jeschichte des Urexemplars cheint ihm nicht sicher

Läßt sodann das 11d das die Hs VON S{ (jallen bletet niıcht
auch e{iwas Irelere Deutung zu ” Fordert zwıngend dıe ıınmiıttel-
hbare Verbindung VO  am} Urexemplar Normalexemplar und S{ (jallen 014 ”
ıuıtler cheıint das oder andere Mittelglie nicht IUr ausgeschlossen 7
halten. enkers, der eigentliche Nachfolger Iraubes 111 der Textgeschichte
der kRegula BenedictI, steht noch Sallz Iraubes ese

Sovıiel ist nıunmehr sicher: Die HSS AUS der das Normalexemplar
iür Karl (ir. abgeschrieben wurde, enthielt den reinsten TEXE em
WIT enntnısS haben [DIie s Ol St (jallen bletet diesen ext mit

Dieser exft omm dem wirklichenseltenen Zuverlässigkeıt.
Urtext ungewöhnlich nahe

[Die Auflage der Abhandlung Traubes durfte zunächst LE 111
unveränderter Abdruck der SC1IIL Kurze Bemerkungen den ECLHEHN
oder andern Pun berichtigen Al CIM19CN Stellen S1e stammen e1l
noch O Traube selbst. Das übrige hat der Herausgeber beigesteuert. el

ruppen ind durch eintfache Zeichen leicht kennbar gemacht. Das VOT-
ericht über en Gang der Kontroverse VO  n 1898 Aufl

'ortschritt 1n der Klärung der Ansıchten, dürfte erst
‚usga 1Wiener Corpus A erwarten

tle Downside s 1mM Laufe dieses Jahres mit 14 Editio
‚er1t1Cc0--practica erfreuen burg,He der),diezugleich1neSar mlung der
Quellen bringen wird, die St. Benedikt nachweisbar benützt hat Sie ird

CI NN Wunsch, der Jängst 111 verschiedenen reisen S  X  ehegt wird, CI -
tüllen RO thenhätsler.

Die Entwicklung des Merseburger Domkapıtels 11 d 11 *ä
DIS Ausgang (A’e's Jannn unders Von Franz ange
Hıldesheim Y10 Dissert 80 152 s

[IIie Arbeit stel die Autschlüsse ZUSAaIMMNEN, dıe AaUS den (Quellen über
dıe Entwicklung des Merseburger Domkapitels DIS ZUIN nde des Jahr-hunderts ZU rheben SIN Das geschichtliche Bıl irıtt uUunNns 1 gyuter Klar-
heit entgegen, An der Vertasser umsichtig gearbeitet hat Das Kapitel1aßt das einzelne Mitglied NS Auge Weihegrad, Titel. Verleihung der STEHEES,
Pflichten, Rechte, dıe Kurien, Fod und Hınterlassenschaft, „annus oratiae,(ijehilfen un Stellvertreter. Das Kapıtel behandelt die Aemter Digni-
aten (Propstun Dekan), die übrigen Beamten, Kantor, Kustos und 4NE-
SAaUTAT1US, Scholastikus, Cellerarius, Camerar1us, die untergeordneten 1aien-
amter. Das Kapıtel umschreibt dıe Korporationsrechte : Freie Vermögens-
verwaltung, Bildung des Großegrundbesitzes und Kapitals, gewerbliche An-
lagen, Verwaltung, Stiftsbauamt, das CC der Versammlung und Beschluß-
fassung, S1e9e Statuten und Urkunden, die Strafgewalt. Das Kapıtel
zeichne eNd ich die Stellung 1in der 1Ö0zese : Konsensrecht, die Domherren
als Archidiakone, als Pfarrer, Bese?zun„g des bischöftichen Stuhls, Verhältnis

Kollegiatstift S1ixtus in der Stadt Die verdienstliche, durch g-
diegene Darstellung sıch empfehlende Arbeit gehört ZUu den Untersuchungen,
dıe 111 der Schule Bernheims: über dıie Entwicklung norddeutscher Dom-

RKapıtel 1171 angestellt werden.


